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Rechtssatz

Das ö;entlich-rechtliche Dienstverhältnis (einschließlich des Ruhestandsverhältnisses) und Rechtsverhältnisse im

Rahmen des Sozialversicherungswesens zählen zu grundlegend verschiedenen Rechtsgebieten (vgl. VwGH 17.8.2000,

98/12/0489). Hieraus folgt, dass der Ruhebezug nach innerstaatlichem Recht als Fortzahlung eines Entgelts im Rahmen

eines nach Übertritt des Beamten in den Ruhestand weiter bestehenden Dienstverhältnisses anzusehen ist. Der

Umstand, dass die Ruhestandsversetzung als Folge eines Disziplinarerkenntnisses eintrat, ändert am Fortbestand des

ö;entlich-rechtlichen Dienstverhältnisses als Ruhestandsverhältnis nichts. Der VwGH geht davon aus, dass eine

vergleichbare disziplinarrechtliche Verurteilung nach dem innerstaatlichen Wirksamwerden der RL 2000/78/EG in

Österreich nicht mehr hätte ergehen dürfen. In Ermangelung (neuer) Rechtfertigungsgründe für ein unterschiedliches

Schutzalter für homosexuelle Kontakte mit Erwachsenen einerseits und für heterosexuelle und lesbische Kontakte mit

Erwachsenen andererseits wäre es nämlich unzulässig, auch für Zwecke des Disziplinarrechtes zwischen der

Au;orderung einer mündigen minderjährigen Person zu homosexuellen Handlungen durch Erwachsene und jener zu

heterosexuellen oder lesbischen Handlungen durch Erwachsene zu di;erenzieren. Auf einer solchen Di;erenzierung

beruhte aber das in Rede stehende Disziplinarerkenntnis ganz ohne Zweifel, stützte es sich doch zentral auf die
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(damalige) gerichtliche Strafbarkeit des dem Beamten angelasteten Verhaltens. Wenngleich - in Abhängigkeit von den

konkreten Umständen - nicht auszuschließen gewesen wäre, dass eine vergleichbare Au;orderung zu heterosexuellen

oder lesbischen Handlungen als Anstandsverletzung und damit unter Umständen auch als (damals disziplinär zu

ahndende) Verletzung der StandespHichten ausgelegt worden wäre, wäre eine allfällige disziplinarrechtliche

Verurteilung in Ermangelung der Verwirklichung des Tatbestandes des Verbrechens des § 129 I StG (oder eines

anderen gerichtlich strafbaren Tatbestandes) ungleich milder ausgefallen.
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